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Die Fachschaft des Instituts fiir Altertumswissenschaften als Teil der Studierenden-
schaft der Friedrich-Schiller-Universitit Jena erlasst auf Grundlage von § 39 Abs.
6 der Satzung der Studierendenschaft in der Fassung der Neubekanntmachung vom
25.04.2012 (Verkiindungsblatt der FSU Nr. 3 / 2012, S. 131), zuletzt gedndert durch
die Zweite Ordnung zur Anderung der Satzung der Studierendenschaft vom 16.01.2014
(Verkiindungsblatt der FSU Nr. 1 / 2014, S. 20), durch Beschluss der Fachschaftsvoll-
versammlung des Instituts fiir Altertumswissenschaften am 17.06.2014 die folgende Sat-
zung. Sie wurde dem Studierendenrat am 21.06.2014 vorgelegt und am 14.07.2014 fiir
alle Mitglieder der Fachschaft zugénglich veroffentlicht. Auf Beschluss des Fachschafts-
rates des Instituts fiir Altertumswissenschaften wurde diese Satzung zuletzt gedndert
am 06.01.2026. An diesem Tag wurde sie schriftlich dem Studierendenrat vorgelegt und
fiir alle Mitglieder der Fachschaft zugénglich veroffentlicht.

Praambel

Diese Satzung ist der grundsétzliche Rahmen fiir die Selbstverwaltung der Studierenden
der Fachschaft des Instituts fiir Altertumswissenschaften.
Alle Mitglieder sind aufgefordert, sich im Rahmen dieser Satzung fiir die Durchsetzung

fachlicher und hochschulpolitischer Belange der Studierenden einzusetzen.
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§ 1 Name der Fachschaft

(1) Die Fachschaft tragt den Namen ,Fachschaft des Instituts fiir Altertumswissen-

schaften.”

§ 2 Aufgaben

(1) Die Fachschaft des Instituts fiir Altertumswissenschaften ist eine politisch unab-
héngige Institution der studentischen Selbstverwaltung. Sie vertritt die unmittelbaren
hochschulpolitischen, kulturellen und sozialen Interessen ihrer Mitglieder im Fachbe-

reich Altertumswissenschaften unabhéngig vom Studierendenrat.
(2) Die Fachschaft soll insbesondere:

1. die umfassende Ausbildung ihrer Mitglieder férdern und sie bei der Organisation

ihres Studiums unterstiitzen,
2. die Arbeit der studentischen Mitglieder in den Gremien des Instituts koordinieren,
3. studentische Initiativen unterstiitzen sowie

4. die Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrpersonal fordern.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Jeder Studierende ist Mitglied der Fachschaft, wenn er im Bereich Altertumswis-
senschaften d. h. in einem der Lehrbereiche des Instituts fiir Altertumswissenschaften
(Alte Geschichte, Klassische Archéologie, Klassische Philologie (Grézistik oder Latinis-
tik), Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit) immatrikuliert ist. Diese
Zuordnung kann geméf §37 Abs. 2 der Satzung der Studierendenschaft durch Erklarung

gegeniiber dem Wahlvorstand geéndert werden.

(2) Die Mitgliedschaft gilt unabhéngig vom angestrebten Studienabschluss.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Jedes Mitglied der Fachschaft entsprechend § 3 besitzt das aktive und passive
Wahlrecht zum Fachschaftsrat. Es hat Rede-, Stimm und Antragsrecht auf Vollver-

sammlungen der Fachschaft.

(2) Die Mitglieder der Fachschaft haben das Recht, Vollversammlungen der Fach-
schaft entsprechend § 6 Abs. 3. Nr. 2 zu beantragen.

(3) Jedes Mitglied der Fachschaft hat das Recht, Anfragen und schriftliche Antréige
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an den Fachschaftsrat zu richten, und es besitzt Rede- und Antragsrecht auf dessen
Sitzungen.

(4) Gast- und Zweithorer sowie Studierende, die im Zweit-, Neben- oder Ergénzungs-
fach in einem der in § 3 genannten Féacher immatrikuliert sind, sind wie Mitglieder

berechtigt, von den Angeboten der Fachschaft Gebrauch zu machen.

(5) Diese Satzung ist fiir alle Mitglieder der Fachschaft verbindlich.

§ 5 Organe

(1) Organe der Fachschaft sind:
1. die Fachschaftsvollversammlung
2. der Fachschaftsrat

(2) Beschliisse der Organe sind spétestens fiinf Werktage nach ihrer Fassung fiir alle

Mitglieder der Fachschaft zugénglich zu veroffentlichen.

§ 6 Einberufung und Aufgaben der Fachschaftsvollversamm-

lung

(1) Die Fachschaftsvollversammlung ist das hochste beschlussfassende Organ der
Fachschaft.

(2) Sie berédt Angelegenheiten, die die Fachschaft betreffen. Sie beschliefit iiber die
Grundsétze der Arbeit des Fachschaftsrates und kann Beschliisse des Fachschaftsrates

aufheben.
(3) Eine Fachschaftsvollversammlung wird vom Fachschaftsrat einberufen:
1. auf Beschluss des Fachschaftsrates

2. auf schriftlichen Antrag an den Fachschaftsrat von mindestens 1 Prozent der
Mitglieder der Fachschaft

(4) Der Fachschaftsrat ist verantwortlich fir die Durchfithrung der Vollversammlung
innerhalb einer Woche nach Einberufungsgrund. Vollversammlungen sollen nicht in der

vorlesungsfreien Zeit stattfinden.

(5) Der Fachschaftsrat ladt mindestens eine Woche vor Versammlungstermin unter

Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung ein.

(6) Versammlungsleiter:in ist in der Regel ein Mitglied des Fachschaftsrates. Fiir die



Versammlung notwendige Posten sind notigenfalls aus dem Fachschaftsrat zu stellen.
(7) Alle Mitglieder der Fachschaft haben Rede-, Antrags- und Stimmrecht.

(8) Die Vollversammlung ist beschlussfiahig, wenn sie ordnungsgeméfs einberufen wor-

den ist und mindestens 4 Prozent der Fachschaft anwesend sind.

(9) Beschliisse sind giiltig, wenn mindestens 4 Prozent der Mitglieder der Fachschaft
an der Abstimmung teilgenommen haben und eine Zweidrittel Mehrheit zustande

kommt.

(10) Uber die Fachschaftsvollversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Dieses ist
spatestens fliinf Werktage nach der Versammlung fiir alle Mitglieder der Fachschaft

zugénglich zu veroffentlichen.

§ 7 Fachschaftsrat

(1) Der Fachschaftsrat vertritt die Interessen der Studierenden der Fachschaft des
Instituts fiir Altertumswissenschaften. Er sichert im Sinne der Aufgaben der Fachschaft
deren Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht gegeniiber der Leitung und den Gremien
der Universitédt, der Philosophischen Fakultét sowie des Instituts fiir Altertumswissen-

schaften.
(2) Der Fachschaftsrat hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Er fasst Beschliisse zur Erfiilllung der Aufgaben der Fachschaft und fithrt die

Beschliisse der Fachschaftsvollversammlung aus.
2. Er wahlt aus seiner Mitte einen Vorstand sowie dessen Stellvertreter.
3. Er wahlt aus seiner Mitte die 2 Finanzverantwortlichen.

4. Er verwaltet gewissenhaft die vom Studierendenrat zugewiesenen, sowie alle er-

gianzend angestrebten und erhaltenen Gelder.

5. Er kann weitere Verantwortliche fiir einzelne Arbeitsbereiche bestimmen. Diese

Arbeitsbereiche kann der Fachschaftsrat sich selbst geben.
6. Er beruft Fachschaftsvollversammlungen ein und fiihrt sie durch.

7. Er beschlieft die Anderung der Fachschaftsordnung und ihrer Ergénzungsord-

nungen.
8. Er beschliefit die Auflosung des Fachschaftsrates.

9. Er veroffentlicht spéatestens 5 Tage nach der letzten Sitzung und fiir alle Studie-

rende zugénglich Protokolle zu den einzelnen Sitzungen und fertigt einen Jahres-



abschlussbericht an, der an den folgenden Fachschaftsrat ibergeben wird.

10. Er koordiniert die Arbeit der Fachschaftsmitglieder in den Gremien des Instituts

fiir Altertumswissenschaften und wahlt zwei Institutsratsmitglieder.

11. Er vernetzt sich zur Erfiilllung der Aufgaben der Fachschaft mit anderen Fach-
schaftsriten, der Friedrich-Schiller-Universitit Jena und wéhlt hierzu mindestens

zwei Delegierte fiir die FSR-Kom.
12. Er unterstiitzt und berdt nach eigenem Ermessen Fachschaftsinitiativen.

13. Er kiimmert sich um die Ernennung studentischer Mentor:innen, diese sollen i.d.R
Mitglieder der Fachschaft sein.

§ 8 Mitglieder des Fachschaftsrates

(1) Der Fachschaftsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen des Fachschaftsrates teilzuneh-
men, an der Umsetzung seiner Beschliisse mitzuwirken und ihre Aufgaben nach bestem

Wissen und Gewissen zu erfiillen.

(3) Die Mitglieder haben das Recht, in alle Unterlagen der Fachschaft Einsicht zu
nehmen, soweit dem nicht Bestimmungen des Datenschutzes entgegenstehen. Sie un-

terliegen in personlichen Angelegenheiten der Schweigepflicht.

(4) In den Sitzungen des Fachschaftsrates haben sie in allen Belangen Rede-, Stimm
und Antragsrecht Freie Mitarbeiter:innen (Erklarung nach §10) und Fachschaftsmit-

glieder haben ein generelles Rede- und Antragsrecht.

(5) Ein Mitglied des Fachschaftsrates, welches fiir einen Zeitraum von mindestens
einem Monat aus wichtigem Grund sein Mandat nicht wahrzunehmen in der Lage sein
wird, kann dieses Mandat durch schriftlichen Antrag gegeniiber dem Fachschaftsrat
fiir die Zeit seiner Verhinderung fiir ruhend erkléren lassen. Bei Ruhen des Manda-
tes, welches durch Fachschaftsratsbeschluss gegeniiber dem Mitglied festgestellt wird,
gelten die sonstigen Vorschriften dieses Paragraphen fiir dieses Mitglied nicht. Das
betreffende Mitglied ist bei der Abstimmung iiber das Ruhen seines Mandates nicht
stimmberechtigt. Mitglieder, deren Mandat ruht, werden bei der Berechnung der Quo-
ren nicht berticksichtigt. Nach dem Wegfall der Verhinderung kann das Mitglied durch
schriftliche Erklarung gegeniiber dem Fachschaftsrat seine Rechte und Pflichten wieder

aufnehmen.

(6) Fehlt ein Mitglied zweimal in Folge unentschuldigt und unbegriindet bei einer
Sitzung, so kann der Fachschaftsrat dessen Mitgliedschaft gegeniiber der Schiedskom-



mission der Studierendenschaft in Frage stellen.
(7) Die Mitgliedschaft endet
1. mit Ende der Amtszeit des Fachschaftsrates,
2. mit dem Ausscheiden aus der Fachschaft,
3. durch die Niederlegung des Mandates,
4. mit dem Tod.

(8) Ein durch Ausscheiden eines Mitglieds freiwerdendes Mandat wird durch den

nachsten Wahlvorschlag in absteigender Stimmzahl besetzt.

§ 9 Vorstand des Fachschaftsrates

(1) Der Vorstand repréasentiert den Fachschaftsrat nach aufen. Er ist Hauptansprech-
partner fiir die Instituts- und Fakultdtsmitglieder und beruft unter Angabe einer Ta-

gesordnung die Sitzungen des Fachschaftsrates ein.
(2) Der Vorstand hat einen Stellvertreter.

(3) Der Vorstand sowie dessen Stellvertreter werden auf der konstituierenden Sitzung
des Fachschaftsrates aus seiner Mitte mit einer einfachen Mehrheit gewéahlt. Bei Nicht-
erfiilllung der Aufgaben kann der Vorstand oder dessen Stellvertreter von den iibrigen

Mitgliedern mit einer Zweidrittelmehrheit abgewahlt werden.

§ 10 Freie Mitarbeiter:innen

(1) Der Fachschaftsrat kann mit einfacher Mehrheit Mitglieder der Studierenden-

schaft mit deren Einverstdndnis zu freien Mitarbeiter:innen benennen.

(2) Freie Mitarbeiter:innen kénnen durch Beschluss des Fachschaftsrates abgesetzt

werden.

(3) Freie Mitarbeiter:innen konnen als Verantwortliche fiir die Arbeitsbereiche ge-

wahlt werden, nicht jedoch nicht in den Vorstand.

(4) Auf den Sitzungen des Fachschaftsrats haben freie Mitarbeiter:innen Rede- und
Antragsrecht, nicht jedoch Stimmrecht.

(5) Die freien Mitarbeiter:innen sollen sich fiir das Gelingen von Veranstaltungen
des Fachschaftsrates einsetzen und an der Umsetzung der Beschliisse des Fachschafts-
rates mitwirken. Soweit es fiir die Bearbeitung dieser Aufgaben erforderlich ist, konnen

freie Mitarbeiter:innen in entsprechende Unterlagen der Fachschaft Einsicht nehmen,



soweit dem nicht Bestimmungen des Datenschutzes entgegenstehen. Sie unterliegen in

personlichen Angelegenheiten der Schweigepflicht.

§ 11 Wahl und Amtszeit des Fachschaftsrates

(1) Die ordentliche Wahl des Fachschaftsrates findet gemeinsam mit der ordentlichen
Wahl zum Studierendenrat statt.

(2) Jedes Mitglied der Fachschaft ist fiir den Fachschaftsrat wahlberechtigt und wéhl-
bar.

(3) Die Amtszeit des Fachschaftsrates beginnt am 01.10. und endet regular am 30.09.

des darauffolgenden Jahres.

(4) Verbleiben bei einer Auflosung des Fachschaftsrates bis zum Ende seiner reguléren
Amtszeit weniger als fiinf Monate, so endet die Amtszeit des infolge der Auflésung neu-
gewahlten Fachschaftsrates mit der ndchsten reguldren Amtszeit. Anderenfalls endet
die Amtszeit des neugewéahlten Fachschaftsrates mit dem Ende der reguldren Amtszeit

des aufgelosten Fachschaftsrates.

(5) Eine kommissarische Fortfiihrung der Geschéfte durch den Fachschaftsrat ist aus-
schlieklich im Falle einer Selbstauflosung zulédssig und endet mit der Konstituierung

eines neu gewahlten Fachschaftsrates.

(6) Néheres regelt die Wahlordnung der Studierendenschaft.

§ 12 Auflosung des Fachschaftsrates

(1) Die Auflésung des Fachschaftsrates erfolgt:

1. auf Beschluss des Fachschaftsrates durch eine Zweidrittelmehrheit seiner Mitglie-

der
2. auf Beschluss der Fachschaftsvollversammlung

3. bei Erreichen der Handlungsunfihigkeit, wenn weniger als 3 Personen im FSR

verbleiben.

(2) Eine Neuwahl ist innerhalb von vier Wochen Vorlesungszeit durchzufiihren. Bis
zur Konstituierung des neugewahlten Fachschaftsrates fiihrt der Fachschaftsrat seine

Geschéfte kommissarisch fort.



§ 13 Sitzungen des Fachschaftsrates

(1) Der Fachschaftsrat hélt in regelméifigen Absténden Sitzungen ab, die wahrend
der Vorlesungszeit mindestens einmal im Monat und wahrend der vorlesungsfreien Zeit

mindestens einmal in zwei Monaten stattfinden.

(2) Die Sitzungen werden unter Angabe einer Tagesordnung von dem Vorstand einbe-
rufen. Sitzungen werden auf Initiative des Vorstandes einberufen oder innerhalb einer
Woche auf Antrag von mindestens drei Mitgliedern des Fachschaftsrates; freie Mitar-

beiter nach § 10 gelten im Rahmen dieser Bestimmung als Mitglieder.

(3) Fachschaftsratsmitglieder sind rechtzeitig mindestens 5 Tage vor der Sitzung un-
ter Angabe der vorlaufigen Tagesordnung einzuladen. Beratenden Mitgliedern und allen
Mitgliedern der Fachschaft sind die Sitzungstermine binnen derselben Frist bekanntzu-

geben.

(4) Der Fachschaftsrat fithrt seine Sitzungen fiir Mitglieder der Hochschuldffentlich
durch. Personalentscheidungen und weitere Besprechungen, bei denen personliche Da-

ten besprochen werden, erfolgen unter Ausschluss der Offentlichkeit.

(5) Die konstituierende Sitzung eines neuen Fachschaftsrates wird entgegen Abs. 2
von einem Mitglied des vorhergehenden Fachschaftsrats einberufen. Es leitet die Sitzung
bis zur Wahl des Vorstands. Néaheres regelt die Wahlordnung der Studierendenschaft.

(6) In der konstituierenden Sitzung der neuen Amtszeit erfolgt die ordnungsgeméfe
Ubergabe der Finanzbuchhaltung, fortlaufender Aufgabenbereiche und ausstehender

Projekte vom ehemaligen an den neuen Fachschaftsrat.

(7) Uber jede Sitzung ist durch ein anwesendes Mitglied des FSRs ein Protokoll
anzufertigen. Das Protokoll muss die vollstdndige Anwesenheit, die Tagesordnung und
alle Beschliisse enthalten. Das Protokoll ist spitestens 14 Tage nach der letzten Sitzung
fakultatsoffentlich bekannt zu machen und die Bekanntmachung darf keine Inhalte aus

den nichtoffentlichen Teilen enthalten.

(8) Einem Mitglied, das nicht in der Lage ist, in Présenz an einer Sitzung teilzu-
nehmen, kann der Vorstand eine digitale Teilnahme an der Sitzung bewilligen. Dies
ist dem Vorstand zeitnah vor der Sitzung mitzuteilen. Mitglieder, die sich digital an
der Sitzung beteiligen, gelten als anwesend. Bei geheimen Wahlen und Abstimmungen
sind sie nicht stimmberechtigt. Die weiteren Aufgaben und Rechte bleiben durch eine

digitale Teilnahme unberiihrt.



§ 14 Beschlussfahigkeit und Beschliisse

(1) Der Fachschaftsrat ist beschlussfihig, wenn mehr als die Hélfte seiner Mitglieder

anwesend ist.

(2) Fiir eine Beschlussfassung wird eine einfache Mehrheit durch die anwesenden

Fachschaftsratsmitglieder benotigt.

(3) Erginzungsordnungen zu dieser Satzung bediirfen einer Zweidrittelmehrheit der
gewahlten Mitglieder des Fachschaftsrates. Diese sind dem Studierendenrat anzuzeigen

und fiir alle Mitglieder der Fachschaft zugénglich zu veréffentlichen.

(4) Beschliisse konnen im Umlaufverfahren gefasst werden. Hierzu sendet der Vor-
stand jedem Mitglied des Fachschaftsrates den Antrag sowie eventuelle Erlauterungen
zu. Er setzt eine Frist von mindestens vier, hochstens zehn Tagen zur Mitteilung des
Abstimmungsverhaltens in Textform. Anderungsantriige sind nicht zulissig. Fiir eine
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gilt Abs. 1 entsprechend. Das Ergebnis des Um-
laufverfahrens ist auf der nichsten Sitzung des Fachschaftsrates zu Protokoll zu geben.

Das Umlaufverfahren kann per E-Mail durchgefiihrt werden.

§ 15 Geschaftsordnung

(1) Der Fachschaftsrat kann sich eine Geschéftsordnung geben. Diese ist fiir alle Fach-

schaftsmitglieder zugénglich zu veroffentlichen und dem Studierendenrat anzuzeigen.

(2) Bis zum Erlass einer Geschéftsordnung durch den Fachschaftsrat ist § 22 der

Geschiftsordnung der Studierendenschaft anzuwenden.

§ 16 Rechenschaftspflicht des Fachschaftsrates

(1) Der Fachschaftsrat ist grundsétzlich rechenschaftspflichtig gegeniiber allen Mit-
gliedern der Fachschaft. Inhalte und Beschliisse einer Fachschaftsratssitzung werden

per Protokoll 6ffentlich zugénglich bekannt gegeben.

Haushalt und Finanzen

§ 17 Allgemeines

(1) Die Bewirtschaftung von Ausgaben sowie die Abrechnung von Einnahmen er-
folgt gemék der Finanzordnung der Studierendenschaft sowie auf der Grundlage des

jeweiligen Haushaltsplanes der Fachschaft.



(2) Die Fachschaft bekommt geméf § 10 der Finanzordnung der Studierendenschaft
finanzielle Mittel zur Verfiigung gestellt, deren Umfang grundsétzlich nicht iiberschrit-
ten werden darf. Zweckgebundene Ausnahmen sind mit Zustimmung des Haushalts-

verantwortlichen des Studierendenrates zuléssig.

(3) Zweckgebundene Fordergelder diirfen vom Fachschaftsrat in Abstimmung mit

dem Studierendenrat angestrebt werden.

§ 18 Haushalt

(1) Alle Einnahmen miissen fiir das Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haus-
haltsplan aufgenommen werden. Ausgaben und Einnahmen sind fiir das Haushaltsjahr

auszugleichen.

(2) Das Haushaltsjahr ist das durch den Haushaltsplan des Studierendenrates fest-
gelegte Haushaltsjahr.

(3) Der Haushaltsplan ist dem Fachschaftsrat spétestens vier Wochen vor Beginn des

Haushaltsjahres von dem Haushaltsverantwortlichen vorzustellen und zu begriinden.

§ 19 Finanzverantwortliche

(1) Der Fachschaftsrat wéhlt auf seiner konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte
zwei Finanzverantwortliche. Sie sind mit einer Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des
Fachschaftsrates zu wahlen und kénnen bei Nichterfiillung ihrer Aufgaben mit dieser
Mehrheit abgewahlt werden.

(2) Aufgaben, Befugnisse und Entlastung der Finanzverantwortlichen regelt die Fi-

nanzordnung der Studierendenschaft. § 17 derselben gilt entsprechend.
(3) Sie sind gegeniiber dem Fachschaftsrat Rechenschafts- und berichtspflichtig.

(4) Die Finanzverantwortlichen sind bei haushaltsrelevanten Beschliissen des Fach-

schaftsrates zu beteiligen.

(5) Halten die Finanzverantworlichen Beschliisse der Organe nach § 5 mit geltendem
Recht fiir unvereinbar, so legen sie ein begriindetes, suspensives Veto gegen diesen
Beschluss ein. Halt das Organ seinen Beschluss durch erneuten Beschluss aufrecht, so

ist die Entscheidung der Schiedskommission der Studierendenschaft vorzulegen.

(6) Die Rechte des Haushaltsverantwortlichen der Studierendenschaft bleiben unbe-
rithrt.



§ 20 Rechnungslegung

(1) Die Finanzverantwortlichen erstellen zum Ende des Haushaltsjahres den Jahres-
abschluss sowie zum Ende eines jeden Semesters eine Zwischenabrechnung entspre-
chend § 25 der Finanzordnung der Studierendenschaft. Diese sind dem Fachschaftsrat
mitzuteilen sowie dem Haushaltsverantwortlichen des Studierendenrates fristgerecht

vorzulegen.

§ 21 Satzungsinderung

(1) Diese Satzung kann durch Beschluss des Fachschaftsrates mit einer Zweidrittel-

mehrheit seiner Mitglieder gedndert werden.

(2) Satzungsénderungen sind nach Beschluss unverziiglich der Fachschaft offentlich

zuganglich bekanntzugeben.

§ 22 Aullerkrafttreten

(1) Mit Inkrafttreten dieser Satzung treten alle bisherigen Ordnungen innerhalb der
Fachschaft aufker Kraft.

§ 23 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung und jede Anderung tritt nach Anzeige gegeniiber dem Studieren-
denrat am Tage nach der fiir alle Fachschaftsmitglieder zugénglichen Verdffentlichung
in Kraft. Hierdurch verdnderte Bestimmungen zur Zusammensetzung des Fachschafts-

rates kommen erst bei der ndchsten Wahl zur Anwendung.

10



	Name der Fachschaft
	Aufgaben
	Mitgliedschaft
	Rechte und Pflichten der Mitglieder
	Organe
	Einberufung und Aufgaben der Fachschaftsvollversammlung 
	Fachschaftsrat
	Mitglieder des Fachschaftsrates
	Vorstand des Fachschaftsrates
	Freie Mitarbeiter:innen
	Wahl und Amtszeit des Fachschaftsrates
	Auflösung des Fachschaftsrates
	Sitzungen des Fachschaftsrates
	Beschlussfähigkeit und Beschlüsse
	Geschäftsordnung
	Rechenschaftspflicht des Fachschaftsrates
	Allgemeines
	Haushalt
	Finanzverantwortliche
	Rechnungslegung
	Satzungsänderung
	Außerkrafttreten
	Inkrafttreten

